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Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Wir danken für die Übermittlung des o.a. Gesetzesentwurfs und erlauben uns, dazu Stellung zu nehmen wie 

folgt. 

 

Wir begrüßen die Eliminierung des Unzuchtsbegriffs und die Beseitigung der moralisierenden Überschrift 

des X. Abschnitts ebenso wie die Modernisierung von Tatbeständen (wie §§ 100f, 201 StGB) und die 

Aufhebung veralteter Strafbestimmungen (wie § 219 StGB). 

 

Diese positiven Aspekte des Entwurfs können allerdings nicht darüber hinweg täuschen, dass er über weite 

Strecken Maßnahmen vorsieht, die – durch einseitige Betonung der Freiheit von Sexualität unter 

Vernachlässigung der Freiheit zu Sexualität - eine eminente Gefahr für die sexuelle Selbstbestimmung 

darstellen; im besonderen gilt dies für die vorgeschlagenen Fassungen der §§ 207a, 215a und 218 StGB 

sowie die Verschärfung der § 209-Ersatzbestimmung, § 207b StGB (unten III., IX., XIV. XVII.). 

 

Wenn sich der Entwurf (zum Teil) auf den EU-Rahmenbeschluß zur Bekämpfung der sexuellen Ausbeutung 

von Kindern und der Kinderpornografie (im folgenden: „EU-Rahmenbeschluß“) beruft, so ist darauf zu 

verweisen, dass bedenkliche Bestimmungen nicht deshalb weniger bedenklich sind, weil sie in einem 

europäischen Rechtsakt enthalten sind. 

 

Hinzu kommt, dass der EU-Rahmenbeschluß noch nicht einmal beschlossen ist und dem bestehenden 

Entwurf desselben keinerlei Verbindlichkeit zukommt. Im übrigen kann der Rahmenbeschluß nur 

einstimmig, also mit der Stimme Österreichs angenommen werden. Die Verantwortung kann daher nicht von 

der nationalen auf die europäische Ebene verschoben werden, wenn die (allfällig zukünftige) 

europarechtliche Verpflichtung selbstverschuldet ist. 
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Unter Experten löste der Entwurf des EU-Rahmenbeschlusses außerdem heftige Kritik aus (siehe Beilagen). 

Im besonderen haben der Weltverband für Sexologie, die Österreichische Gesellschaft für Sexualforschung 

und alle drei deutschen sexualwissenschaftlichen Vereinigungen (die Deutsche Gesellschaft für 

Sexualforschung, die Deutsche Gesellschaft für sozialwissenschaftliche Sexualforschung und die 

Gesellschaft für Sexualwissenschaft), als auch der Lesben- und Schwulenverband Deutschlands ihre 

Ablehnung dieser weitgehenden Kriminalisierung jugendlicher Sexualität (bis zum 18. Lebensjahr) zum 

Ausdruck gebracht. Die Deutsche Gesellschaft für Sexualforschung sprach sogar von „moralischem 

Kolonialismus“, ist doch die Definition von „Kinder“-Pornografie wortwörtlich aus § 2256 des US Federal 

Criminal Code übernommen worden. 

 

Die anderen vom Entwurf angeführten internationalen Rechtsnormen sehen eine derart weite 

Kriminalisierungsverpflichtung mit den unten dargestellten absurden Konsequenzen nicht vor. 

 

Um es mit Nachdruck deutlich zu machen. Der Kampf gegen die sexuelle Ausbeutung von Kindern ist von 

größter Bedeutung. In diesem Sinne sind Strafbestimmungen gegen Kinderpornografie zu begrüßen. Die 

vorgeschlagenen Regelungen gehen jedoch weit über die Bekämpfung der Kinderpornografie hinaus und 

greifen tief in das Sexualleben der Menschen ein. Insoweit sind sie zu kritisieren und abzulehnen. 

 

 

I. Grundsätzliches 

 

Kern und zentrales Schutzgut jeder freiheitlich-demokratischen Rechtsordnung ist die menschliche Würde. 

Eine Würde, die in der Unverfügbarkeit, Freiheit, Autonomie und Personsqualität jedes Menschen Ausdruck 

findet. Oder, wie es das deutsche Bundesverfassungsgericht mit Immanuel Kant so treffend formulierte: ein 

Mensch darf nicht Mittel zum Zweck, sondern muß immer Zweck an sich sein.i 

 

Aufgabe des Sexualstrafrechts, als der schärfsten Waffe des Staates, ist es daher, diese menschliche Würde 

im Sexuellen vor gravierenden Verletzungen zu schützen. Schränkt es hingegen die sexuelle Autonomie zu 

Gunsten anderer Ziele (wie etwa dem Schutz moralischer Anschauungen oder  gesellschaftlicher 

Normalitätsvorstellungen) ein, so verletzt es selbst diese Würde. 

 

Wesentlich ist bei allen Überlegungen im Zusammenhang mit Recht und Sexualität, dass das Grundrecht auf 

sexuelle Selbstbestimmung aus zwei Seiten besteht. Richtig verstanden beinhaltet es sowohl die Freiheit zu 

gewollter Sexualität als auch die Freiheit von ungewollter Sexualität, von sexuellem Missbrauch und 

sexueller Gewalt. Beide Seiten der Medaille müssen berücksichtigt und keine darf vernachlässigt werden. 

Nur dann wird die menschliche Würde in einem der zentralsten  Bereiche der Persönlichkeit, der Sexualität, 

umfassend respektiert. 
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Es ist genau dieses Verständnis sexueller Rechte, das auch der ständigen Rechtsprechung des Europäischen 

Gerichtshofs für Menschenrechte zu Grunde liegt. Der Gerichtshof sieht das zentrale Element („very 

essence“) der Europäischen Menschenrechtskonvention im Respekt vor der Freiheit und der Menschenwürde 

und betont in seinem Verständnis des Rechts auf Privatleben das bedeutende Prinzip der persönlichen 

Autonomie des Einzelnen.ii In diesem Sinne verpflichtet der Gerichtshof die Staaten zu effektivem Schutz 

vor sexuellem Missbrauch und Gewaltiii ebenso wie zur wirksamen Gewährleistung der Freiheit zu gewollter 

Sexualitätiv; und er stellt dabei klar, dass diese Rechte nicht nur Erwachsenen zukommen, sondern auch 

Minderjährigen.v 

 

Dem Sexualstrafgesetzgeber kommt sohin die Aufgabe zu, bei allen seinen Überlegungen, beide Seiten des 

Rechts auf sexuelle Selbstbestimmung zu berücksichtigen, beide Seiten zu wahren: sowohl die Freiheit zu 

gewollter Sexualität als auch die Freiheit von ungewollter Sexualität, von sexuellem Missbrauch und 

sexueller Gewalt. Es ist seine ureigenste Aufgabe, eine angemessene Balance zwischen den beiden 

Ausprägungen desselben Grundrechts „sexuelle Selbstbestimmung“ zu finden. Jede einseitige Betonung 

einer der beiden Freiheiten läuft Gefahr, die menschliche Würde in einem der zentralsten  Bereiche der 

Persönlichkeit, der Sexualität, zu verletzen. 

 

Unter dieser Prämisse erfolgen die nachstehenden Kommentierungen der einzelnen Vorhaben des 

gegenständlichen do. Gesetzesentwurf. 

 

 

II. Überschrift des X. Abschnitts des StGB 

 

Wir begrüßen sehr die Beseitigung der bisherigen moralisierenden Überschrift „Strafbare Handlungen gegen 

die Sittlichkeit“, erachten aber zugleich die vorgeschlagene neue Überschrift „Strafbare Handlungen gegen 

die sexuelle Integrität und Selbstbestimmung“ für nicht geglückt. 

 

Wie oben zu I. ausgeführt liegt die sexuelle Integrität von Menschen gerade in (der Wahrung) ihrer 

umfassenden sexuellen Selbstbestimmung. Die Anführung der sexuellen Integrität neben der sexuellen 

Selbstbestimmung erscheint daher redundant. 

 

Gleichzeitig ist diese Anführung eines weiteren Schutzgutes, neben der sexuellen Selbstbestimmung  aber 

geeignet, zu Missverständnissen Anlaß zu geben, dass die Selbstbestimmung zu Gunsten anderer 

Schutzgüter (hier: einer fremdbestimmt definierten „sexuellen Integrität“) eingeschränkt werden dürfte.  

 

Gerade das ist aber schon aus grundrechtlicher Sicht unzulässig. Einschränkungen des Grundrechts auf 

sexuelle Selbstbestimmung dürfen grundsätzlich nur erfolgen, um dieselbe Freiheit der anderen zu 
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gewährleisten. Einschränkungen auf Grund moralischer Vorstellungen anderer (auch wenn sie die Mehrheit 

bilden) sind ebenso unzulässig wie ein Schutz des Einzelnen vor sich selbst. Es gibt keinen 

Grundrechtsschutz gegen sich selbst.vi 

 

Ein solcher Schutz vor sich selbst ist nur bei Menschen zulässig (und zum Teil sogar grundrechtlich 

geboten), deren (gegenstandsbezogene) Einsichts- und Urteilsfähigkeit gegenüber dem Durchschnitt 

wesentlich gemindert ist (Unmündige, psychisch Kranke, Personen mit Bewußtseinsstörungen etc.). Bei 

solchen Menschen ist, wenn erforderlich und verhältnismäßig, eine Einschränkung ihrer sexuellen 

Selbstbestimmung zulässig (oft sogar geboten). Dies aber eben nicht, um andere Güter zu schützen, sondern 

gerade zum Schutz einer wirksamen Selbstbestimmung, liegt es doch im ureigensten Bereich der 

Gewährleistung der Selbstbestimmung, jene Menschen vor Schaden zu bewahren, die nicht wissen, was sie 

tun.vii 

 

Das Schutzgut „sexuelle Selbstbestimmung“ umschreibt daher umfassend den vom Sexualstrafrecht zu 

schützenden Bereich. Die zusätzliche Anführung der “sexuellen Integrität“ ist nicht nur überflüssig sondern 

verleitete vor allem zu der Ansicht, dass es über die Autonomie und Selbstbestimmung hinaus noch andere 

Schutzgüter gäbe, die der Autonomie und Selbstbestimmung gegenüber stünden (hier: einer nicht 

selbstbestimmt definierten „sexuellen Integrität“) und zu deren Gunsten sie sogar eingeschränkt werden 

könnten. Wir erinnern in diesem Zusammenhang daran, dass Forderungen nach Kriminalisierung sexueller 

Verhaltensweisen, wie etwa Pornografie, Prostitution oder Peepshows, immer wieder auch mit dem 

Argument vorgebracht werden, solche Handlungen verletzten die menschliche Würde selbst dann, wenn sie 

selbstbestimmt vorgenommen werden.viii 

 

Wir erachten es daher für erforderlich, die Überschrift des sexualstrafrechtlichen Abschnitts des StGB, wie 

im deutschen Strafgesetzbuch, mit 

 

„Strafbare Handlungen gegen die sexuelle Selbstbestimmung“ 

 

zu formulieren.  

 

 

III. Verschärfung der § 209-Ersatzbestimmung (§ 207b StGB) (§§ 58, 64 StGB) 

 

Die im Entwurf vorgesehene Verschärfung des § 207b StGB, der Ersatzbestimmung für den 

menschenrechtswidrigen § 209 StGB, durch massive Verlängerung der Verjährungsfristen und der 

Einführung des Weltrechtsprinzips, ist inakzeptabel. 

 



 5

§ 207b StGB ist nicht zu verschärfen sondern, aus den wohlbekannten und hier daher nicht zu 

wiederholenden Gründen,ix zu streichen, weil er die sexuelle Selbstbestimmung Jugendlicher gefährdet und 

der Diskriminierung gleichgeschlechtlich l(i)ebender Menschen Vorschub leistet.  

 

Es sei daran erinnert, dass 2002 nach dieser Bestimmung ausschließlich homosexuelle Männer verfolgt 

worden sindx und im ersten Halbjahr 2003 nahezu die Hälfte (44,4%) aller neu eingeleiteten Strafverfahren 

und 100% aller Haftfälle nach dieser Bestimmung homosexuelle Kontakte zum Gegenstand hatten.xi Diese – 

von Anfang an befürchtete - einseitige Vollziehung im homosexuellen Bereich hat sogar das Europäische 

Parlament veranlasst, Österreich aufzufordern, diese Diskriminierung zu beenden.xii 

 

Entgegen dem Entwurf ist diese Ausdehnung auch durch den geplanten EU-Rahmenbeschluß nicht 

vorgeschrieben. Dessen Art. 8 (2) überläßt es den Mitgliedstaaten, ob sie Taten außerhalb ihres Territoriums 

verfolgen oder nicht. Art. 8 (6) wiederum verlangt, dass „die schwersten Taten ... strafrechtlich verfolgt 

werden können, nachdem das Opfer die Volljährigkeit erreicht hat“. Zum einen verjähren Straftaten nach     

§ 207b (wenn nicht Unmündige betroffen sind und daher ohnehin die §§ 206, 207 StGB zur Anwendung 

kommen) auch nach geltender Rechtslage frühestens (nämlich wenn der Täter seit der Tat keine anderen 

einschlägigen Taten mehr begeht) zwischen dem 19. und 22. Lebensjahr des jugendlichen Partners, also 

deutlich nach Erreichen der Volljährigkeit; zum anderen ist es inakzeptabel, wenn der Entwurf Taten nach    

§ 207b (alle drei Absätze!) offenbar als „schwerste Taten“ qualifiziert. Die Tatbestände der Absätze 1 und 2 

des § 207b fallen im übrigen überhaupt nicht in den Anwendungsbereich des EU-Rahmenbeschlusses, die 

Verlängerung der Verjährungsfrist kann daher diesbezüglich schon aus diesem Grunde von vornherein nicht 

vorgeschrieben sein. 

 

 

IV. Entführung einer wehrlosen Person bzw. von Unmündigen §§ 100, 101 StGB 

 

Nach den Erläuterungen (S. 8) seien unter „sexuellem Missbrauch“ im Kontext des § 100 Tathandlungen im 

Sinne des § 205 zu verstehen, und im Kontext des § 101 solche im Sinne der §§ 206, 207 StGB.  

 

Diese Auffassung findet sich im vorgeschlagenen Gesetzestext jedoch nicht wieder. Die vorgeschlagene 

Wendung „Absicht, dass sie ... sexuell missbraucht werde“ beinhaltet nicht einmal eine Beschränkung auf 

mit Strafe bedrohte Handlungen, lässt also sogar Raum für moralisierende Auslegungen. Die 

Unbestimmtheit des Begriffs „sexuell missbraucht“ begegnet auch grundrechtlichen Bedenken (Art. 7 

EMRK). 

 

Die Auffassung in den Erläuterungen sollte daher in den Gesetzeswortlaut ausdrücklich aufgenommen 

werden (etwa durch einen Klammerausdruck); zumindest sollte klargestellt werden, dass die Absicht auf die 

Begehung von mit Strafe bedrohten Handlungen (im Sinne des X. Abschnitts) gerichtet sein muß. 
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V. Menschenhandel (§ 104a StGB) 

 

Die nicht weiter determinierte Wendung „Absicht, sie sexuell ... auszubeuten“ begegnet auf Grund ihrer 

Unbestimmtheit grundrechtlichen Bedenken (Art. 7 EMRK). Die in den Erläuterungen (S. 9) vertretene 

Einschränkung auf (manche) Tatbestände des X. Abschnitts findet sich im Gesetzestext nicht wieder. Dieser 

beinhaltet nicht einmal eine Beschränkung auf mit Strafe bedrohte Handlungen.  

 

Die Auffassung in den Erläuterungen sollte daher in den Gesetzeswortlaut ausdrücklich aufgenommen 

werden (etwa durch einen Klammerausdruck); zumindest sollte klargestellt werden, dass die Absicht auf die 

Begehung von mit Strafe bedrohten Handlungen (im Sinne des X. Abschnitts) gerichtet sein muß. 

 

Dasselbe gilt bei der Wendung „Missbrauch eines Autoritätsverhältnisses“, die nach den Erläuterungen auf 

das Vorliegen der Voraussetzungen des § 212 StGB abstellt. Auch das steht nicht im Gesetzestext und sollte 

in diesen aufgenommen werden, etwa durch einen Klammerausdruck. 

 

 

VI. Verbotene Adoptionsvermittlung (§ 104b StGB) 

 

1. Abs. 1: Die Weite und Unbestimmtheit des Begriffs „Vorteil“ begegnet grundrechtlichen Bedenken (Art. 

7 EMRK). Nach den Erläuterungen ist dieser Begriff nicht auf direkte und auch nicht auf materielle 

„Vorteile“ beschränkt sondern erfasst sogar immaterielle Vorteile, die auch bloß indirekt sein können. 

Darunter kann alles und jedes verstanden. Der Tatbestand wird damit uferlos und seine Grenzen 

entschwinden vollends. Der willkürlichen Auslegung wird durch solche Formulierungen Tür und Tor 

geöffnet. 

 

2. Abs. 3: Nicht nachvollziehbar erscheint, warum Annehmende (Adoptiveltern) von der Strafbarkeit 

ausgenommen werden sollen. Gerade sie sind es doch, die die treibende Kraft hinter dem Kauf von 

Adoptionskindern sind, nicht die Vermittler. Diese Herausnahme der Hintermänner des Adoptionskaufs 

erscheint insofern besonders unverständlich als die leiblichen Eltern des gekauften Adoptivkindes sehr wohl 

kriminalisiert werden, obwohl sie zumeist ihre Kinder nicht aus Jux und Tollerei oder Geldgier zur Adoption 

freigeben sondern auf Grund massiver sozialer und ökonomischer Zwänge, ihre Schuld daher insofern gering 

erscheint, insb. im Vergleich zu den (meist) wohlhabenden (zahlenden) Adoptiveltern. 
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VII. Schwere Nötigung (§ 106 StGB) 

 

1. Abs. 1 Z. 3: Wieder einmal stört aus sexualwissenschaftlicher Sicht die Hervorhebung allein sexueller 

Verhaltensweisen als besonders gravierend. Damit werden Sexualität oder sexuelle Verhaltensweisen (hier 

Prostitution und Pornografie) an sich negativ konnotiertxiii und der Ansicht Vorschub geleistet, dass 

Verfehlungen mit sexuellem Bezug schlimmer seien als solche ohne. Es ist aber keineswegs einzusehen, 

wovon der Entwurf erkennbar ausgeht, daß eine Nötigung zu Prostitution und pornografischen Handlungen 

stets schwerwiegender ist als etwa eine Nötigung, Fäkalien zu essen oder dem eigenen Kind Gewalt anzutun. 

Warum soll, wie der Entwurf indiziert, die Nötigung zu ersteren (sexuellen) Verhaltensweisen stets 

„besonders wichtige Interessen der genötigten Person“ verletzten, die anderen (nicht sexuellen) jedoch nicht? 

Hinter solchen Formulierungen steckt eine (unbewusste) Sexualfeindlichkeit bzw. ein verkrampfter Umgang 

mit Sexualität, die aus sexualwissenschaftlicher Sicht mit Nachdruck abgelehnt werden müssen. 

 

2. Abs. 3: Der vorgeschlagene Absatz 3 steigert die Problematik sogar noch ins Absurde. Demnach soll die 

Nötigung von Unmündigen, im Rahmen einer kriminellen Vereinigung, unter Anwendung schwerer Gewalt 

oder unter Gefährdung des Lebens oder Zufügung eines besonders schweren Nachteils nur dann mit 

(erhöhter) Freiheitsstrafe von 1 bis 10 Jahre bedroht sein, wenn es sich um eine Nötigung zur Prostitution 

und pornografischen Handlungen handelt. Solche Nötigungen im nicht sexuellen Bereich, also etwa auch 

Nötigungen, Fäkalien zu essen oder dem eigenen Kind Gewalt anzutun, bleiben mit lediglich 6 Monaten bis 

zu fünf Jahren bedroht. Was steckt hinter einer solchen Differenzierung, wenn nicht (unbewusste) 

Sexualfeindlichkeit bzw. ein verkrampfter Umgang mit Sexualität? 

 

 

VIII. Vergewaltigung & geschlechtliche Nötigung (§§ 201, 202 StGB) 

 

Die bedeutende Anhebung der Strafuntergrenzen erscheint in Abs. 2 (neu) (Abs. 3 iVm Abs. 2 alt) ebenso 

unangemessen wie in Abs. 1 (neu) (Abs. 2 alt). Warum sollte  in den qualifizierten Fällen des bisherigen 

Abs. 2 die Mindeststrafe drakonisch angehoben werden, wenn dies für die nicht qualifizierten Fälle des 

bisherigen Abs. 2 als unangemessen angesehen wird (S. 13)?  

 

Auch in den qualifizierten Fällen sollte der gleiche Reaktionsrahmen wie bisher zur Verfügung stehen, die 

Untergrenzen des bisherigen Abs. 3 iVm Abs. 2 mit den Obergrenzen des bisherigen Abs. 3 iVm Abs. 1 

kombiniert werden, um größtmögliche Einzelfallgerechtigkeit zu ermöglichen und grobe Unbilligkeiten zu 

vermeiden. 

 

Dasselbe gilt entsprechend für § 202 StGB. 
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IX. Pornografische Darstellungen mit Minderjährigen (§ 207a StGB) 

 

A. Unmündige 

 

1. Maßgebend für die Einführung des § 207a StGB im Jahre 1994 war der Darstellerschutz. Ziel der  

Strafbestimmung war es, Unmündige davor zu bewahren, zur Herstellung pornografischer Werke 

herangezogen zu werden.xiv 

 

Mit der vorgeschlagenen Erweiterung auf virtuelle Pornografie wird dieser Weg verlassen. Nun sollen auch 

Darstellungen in die Strafbarkeit einbezogen werden, die völlig künstlich hergestellt werden, und bei deren 

Herstellung daher kein Kind mißbraucht wird. Begründet werden kann dies nicht mehr mit Darstellerschutz, 

sondern beruht die Pönalisierung dann insofern auf der Überlegung, dass die Betrachtung von 

kinderpornografischen Werken entsprechende Wünsche, Neigungen und Taten  hervorrufen kann. Diese 

Ansicht ist allerdings unbewiesen, zumal auch die Anzahl der Sexualdelikte im Allgemeinen wie jener gegen 

Kinder im besonderen heute geringer ist als vor 30 oder 40 Jahren.xv 

 

In diesem Zusammenhang geben wir zu bedenken, dass es allerdings auf der Hand liegt, dass die Gefahr des 

realen Kindesmißbrauchs steigt, wenn man entsprechend veranlagten Personen jegliche Ventile verstopft 

(„Dampfkesseleffekt“), die es ihnen ermöglicht, ihre Neigungen zu leben, ohne Kinder zu missbrauchen.  

 

Wir weisen auch darauf hin, dass nach einer kürzlich ergangenen Entscheidung des Obersten Gerichtshof der 

USA ein Verbot virtueller Kinderpornografie grundrechtlich unzulässig ist, solange keine realen Bilder von 

Kindern darin verarbeitet werden, also die Darstellungen völlig künstlich generiert sind oder aus 

verfremdeten Darstellungen Erwachsener bestehen.xvi 

 

Wir regen daher an, zumindest die Ausnahme des Absatz 6 nicht, wie in den Erläuterungen beabsichtigt,xvii 

auf Darstellungen mündiger Minderjähriger zu beschränken, und um die Variante „verschaffen“ (vgl. Abs. 3) 

zu erweitern. 

 

2. Das Justizministerium hat angesichts der vielfältigen Problematiken der Kriminalisierung des bloßen 

Besitzes in seinen Entwürfen zu einem neuen Pornografiegesetz die Strafbarkeit des Besitzes gewissermaßen 

als „Rute im Fenster“ vorgesehen. In Anlehnung an das Suchtgiftgesetzxviii sollte die Anzeige regelmäßig 

dann zurückgelegt werden, wenn der Täter, sich einer notwendigen Behandlung oder Betreuung unterzieht.xix 

Auf diesen Vorschlag des Justizministeriums griffen die Parlamentarier bei der Erlassung des (auf Grund 

von Initiativanträgen, nicht einer Regierungsvorlage zustandegekommenen) § 207a StGB bedauerlicherweise 

jedoch nicht zurück.  
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Wir können diese Regelung aus gegebenem Anlaß nur wieder einmahnen. Sie wäre im Sinne der Prävention 

sexuellen Missbrauchs wesentlich zielführender als phantasielose (Geld- oder Freiheits)Strafen, die nichts an 

der grundsätzlichen Problematik der meisten Täter zu ändern vermögen. 

 

 

B. Mündige 

 

1. Schutzgut 

 

Der vom Entwurf vorgesehenen Anhebung der Altersgrenze von 14 auf 18 Jahre treten wir mit Nachdruck 

entgegen. Die Ausdehnung der Regelungen für Kinder(!)-Pornografie auf Jugendliche ist mit einem sinnvoll 

verstandenem Rechtsgüterschutz, insb. Jugendschutz, nicht vereinbar. 

 

Die für Unmündige gegebenen Schutzziele bestehen bei Mündigen nicht. Darstellerschutz kommt als 

Begründung für die vorgeschlagenen Regelungen nicht in Frage, weil die Verhinderung sexueller Kontakte 

bei über 14jährigen Personen keine zulässige staatliche Aufgabe ist. Mündige sind grundsätzlich 

selbstbestimmungsfähigxx und ihre Kontakte sind nicht nur legal sondern ist ihre Freiheit zu sexuellen 

Kontakten ihrer Wahl auch grundrechtlich verbürgt.xxi Aus diesem Grund kann auch im Zeigen oder 

Betrachten sexueller Handlungen mündiger Menschen nichts grundsätzlich Sozialschädliches erkannt 

werden; insb. ist eine Neigung zu jugendlichen (mündigen) Sexualpartnern weder rechtswidrig noch 

pathologisch oder sonst wie bedenklich. 

 

Wir erachten es als grobes Unrecht und aus sexualemanzipatorischer Sicht geradezu katastrophal, eine 

Person mit Kriminalstrafe dafür zu belegen, daß sie ein „aufreizendes“ Bild eines 17 1/2 jährigen 

vollentwickelten jungen Mannes oder einer 17 ½ jährigen vollentwickelten jungen Frau erwirbt oder besitzt.  

Angesichts der mit 16 Jahren gegebenen Möglichkeit zu heiraten (§ 1 Abs. 2 EheG), sind nach dem Entwurf 

sogar Eheleute zu bestrafen, wenn sie ein „aufreizendes“ Bild ihres Ehepartners herstellen oder besitzen. 

Man kann dies nicht einmal als Rückfall in vergessen geglaubte Zeiten bezeichnen, weil es eine derartige 

Kriminalisierung noch nicht gegeben hat. 

 

Problematisch und von der Rechtsordnung hintanzuhalten ist hingegen selbstverständlich Gewalt, Zwang 

und Ausbeutung. In diesem Sinne wäre durchaus zu überlegen, in Ergänzung zu den bereits bestehenden 

Schutzbestimmungen, einen Tatbestand zu schaffen, der einerseits  

 

(a) kommerzielle Herstellung, Vertrieb etc. von Pornografie mit mündigen (= über 14j) Minderjährigen 

und anderseits  

(b) die Weitergabe pornografischer Darstellungen mündiger Minderjähriger ohne deren Einverständnis 

pönalisiert.  
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Diesbezüglich scheinen durchaus Schutzlücken zu bestehen. Ein in diese Richtung gehender Vorschlag des 

Bundesministeriums für Umwelt, Jugend und Familie in der ExpertInnenarbeitsgruppe „Sexualstrafrecht“xxii 

gelangte jedoch nicht zur Diskussion, weil diese Arbeitsgruppe seit Sommer 1999 nicht mehr einberufen 

worden ist. 

 

In dieser Richtung wäre weiter zu arbeiten anstatt einen uferlosen Tatbestand zu schaffen, der absurde 

Konsequenzen zeitigt und das sexuelle Selbstbestimmungsrecht von Jugendlichen und ihren Partnern 

gravierend verletzt. 

 

 

2. Abbildungen der Genitalien und der Schamgegend (§ 207a Abs. 4 Z. 3b) 

 

Der Entwurf bezieht – auch bei Mündigen – sogar Abbildungen der Genitalien oder der Schamgegend in die 

Strafbarkeit ein;  wohlgemerkt: nicht nur der Genitalien, sondern auch bereits bloß der „Schamgegend“, ohne 

dass die Genitalien erkennbar wären.  

 

Diese Formulierung stammt aus dem § 2256 des US-amerikanischen Federal Criminal Code. Wie extensiv 

diese Formulierungen sind kann man an der Entwicklung in den USA ersehen. 1994 hat der Kongress in 

Reaktion auf eine Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der USA ausdrücklich erklärt dass er bei der 

Beschlussfassung des Gesetzes beabsichtigte, dass der Anwendungsbereich der Wendung‚ Zurschaustellung 

der Genitalien oder der Schamgegend’ nicht auf Nacktbilder beschränkt sein sollte oder auf Abbildungen auf 

denen die Genitalien unter Kleidung erkennbar sind; bei Videoaufnahmen sollte es, um unter diese 

Bestimmung zu fallen, außerdem nicht notwendig, dass die Genitalien oder die Schamgegend auf dem Video 

zu sehen ist oder dass die minderjährige Person lasziv handelt oder posiert.xxiii Die nunmehr in das 

österreichische Recht übernommene Formulierung erfasst also grundsätzlich alle denkbaren Arten erotischer 

Darstellungen von Personen unter 18 (!) Jahren; sogar solche, auf denen der junge Mann oder die junge Frau 

voll bekleidet ist. 

 

 

3. Fiktive Darstellungen & erwachsene Darsteller (§ 207a Abs. 4 Z. 2 & 4) 

 

Nach dem Entwurf sind auch rein fiktive Darstellungen erfasst, also etwa bloße computergenerierte 

Darstellungen oder wirklichkeitsnahe Zeichnungen und Comics sowie sogar Darstellungen erwachsener 

Personen, die wie unter 18 aussehen. 

 

Hinsichtlich letzterer findet sich in den Erläuterungen (S. 18 vorletzter Absatz) der Hinweis, dass 

Darstellungen jugendlich wirkender Erwachsener nicht tatbestandsmäßig sein sollen. Dies widerspricht aber 
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sowohl dem vorgeschlagenen Gesetzeswortlautxxiv als auch den Ausführungen der Erläuterungen auf S. 18   

1. Absatz, wo es heißt, dass es auf das wahre Alter der Darsteller nicht ankommt, es vielmehr genügt, dass 

die abgebildete Person für den (objektiven) Betrachter (eindeutig) wie unter 18 aussieht.  

 

Es soll also genügen, dass (einer) der Darsteller dem Betrachter wie unter 18 Jahre erscheint. 

Vergegenwärtigt man sich die mögliche Bandbreite in der Alterseinschätzung und beachtet man, dass 

angesichts dieser großen Bandbreite möglicher Schätzungen nahezu jede Person von 18, 19 oder Anfang 20 

als unter 18 eingeschätzt werden kann, ist es leicht nachzuvollziehen, dass unter den neuen Bestimmungen 

ein guter Teil der handelsüblichen Standardpornografie der Gefahr ausgesetzt ist, zum Gegenstand 

polizeilicher Ermittlungen und Maßnahmen sowie strafrechtlicher Anklagen zu werden. Abgesehen von den 

bereits damit allein verbundenen Belastungen, hängt die letztendliche Verurteilung dann (allein) davon ab, 

ob die zuständigen (letztinstanzlichen) Richter den/die Darsteller als (eindeutig) unter 18 einschätzen oder 

nicht. 

 

Die vorgeschlagene Vorschrift kommt daher einer Totalprohibition von Pornographie (mit Darstellern unter 

etwa 25) sehr nahe, was wir mit Nachdruck ablehnen. 

 

Die derzeitige Rechtslage lässt bei einer Altersgrenze von 14 Jahren den Gegenbeweis zu, dass die 

abgebildete (jünger wirkende) Person tatsächlich über 14 Jahre alt ist. Der Entwurf schließt nun, trotz 

Anhebung der Altersgrenze auf 18 (!) Jahre, diese Möglichkeit völlig aus (Erl. S. 17f).xxv Das bedeutet, dass 

künftig eine Verurteilung selbst dann erfolgen muß, wenn eindeutig feststeht, dass die Person, die auf dem 

Bild wie 17 ½ Jahre aussieht, in Wirklichkeit bereits 23 war. Eine Absurdität besonderen Ausmasses, die 

nicht einmal der EU-Rahmenbeschluß selbst vorschreibt (vgl. Art. 3     Abs. 2 lit. a). 

 

Es sei auch in diesem Zusammenhang daran erinnert, dass nach einer kürzlich ergangenen Entscheidung des 

Obersten Gerichtshof der USA ein Verbot fiktiver Pornografie grundrechtlich unzulässig ist.xxvi  

 

 

4. Jugendliche Täter 

 

Der Entwurf beinhaltet keine Ausnahme für jugendliche Täter; dh sogar Jugendliche selbst können Täter 

dieser Delikte sein. Als Opfer werden Jugendliche sohin mit Kindern, und als Täter mit Erwachsenen 

gleichgesetzt. 

 

Nach dem Entwurf wäre ein 15jähriger mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr zu bestrafen, wenn er von seiner 

gleichaltrigen Freundin ein Foto im knappen Bikini, der die „Schamgegend“ (wenn auch nicht die 

Genitalien) erkennen lässt, und in „lasziver“ (oder in den Worten des Entwurfs: „pornografischer“) Pose, 

schießt (§ 207a Abs. 1 Z. 1, Abs. 4 Z. 3b). Das gleiche gilt für einen 14jährigen, der, im Privaten, eine nackte 
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17jährige Schönheit in „pornografischer“ Pose auf seinem Computer generiert. Ebenso für 17jährige, die 

intime Bilder von sich selbst austauschen, oder einander über Webcams betrachten und dabei ihre 

„Schamgegend“ (oder gar ihre Genitalien) „pornografisch“ entblößen, ganz zu schweigen, wenn sie einander 

bei sexuellen Handlungen betrachten. 

 

Welchen Sinn soll all das haben? 

 

Die Härte, die die Rechtsprechung bislang gegenüber Jugendlichen im Bereich von Sexualdelikten an den 

Tag gelegt hat,xxvii lässt für den Fall, dass dieser Entwurf Wirklichkeit wird, Schlimmes befürchten. 

 

 

5. Ausnahme des Absatz 5 

 

Diese Ausnahme ist viel zu eng (Erl. S. 19: „sehr engen Bereich“). Sie nimmt nur Abbildungen aus, die der 

Verwendung (eigenem Gebrauch) durch den abgebildeten Jugendlichen dienen. Es erscheint daher höchst 

fraglich, ob andere Personen als Auftragsfotografen und Verwahrer ohne Eigeninteresse an dem Bild von 

dieser Ausnahme profitieren können.  

 

Kann dies etwa ein 15jähriger, der ein „pornografisches“ Bild seiner Freundin zum gemeinsamen (!) 

Gebrauch mit ihr besitzt? Besitzt er es zum „eigenen Gebrauch“ (Erl. S. 19: „persönlichen Gebrauch“) seiner 

Freundin?  

 

Mit Sicherheit außerhalb der Ausnahme befindet sich ein Jugendlicher, der ein „pornografisches“ Bild von 

sich  via Webcam oder per Email einer (auch jugendlichen) Internetbekanntschaft übermittelt, hat er das Bild 

doch einem anderen zugänglich gemacht.xxviii Ebenfalls außerhalb der Ausnahme ist ein Jugendlicher, der ein 

„pornografisches“ Bild von sich selbst einer Freundin/einem Freund übergibt oder auch nur zeigt; ein 15- 

oder 16jähriger, der dies tut, muß mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr rechnen, weil er Jugendpornografie 

verbreitet bzw. zugänglich macht.  

 

Auch nicht unter die Ausnahme fallen zwei 17jährige, die intime Bilder von sich tauschen (sie machen sie ja 

wechselseitig zugänglich), geschweige denn, wenn sie diese Bilder Freunden zeigen.  

 

Vollends jeder Bedeutung entkleidet wird die Ausnahme, wenn die Erläuterungen, selbst in ihrem extrem 

engen Anwendungsbereich, den Gerichten die Möglichkeit an die Hand geben, die erfolgte Einwilligung des 

Mündigen für ungültig zu erklären, wenn sie nach ihrer Auffassung nicht „frei“ erteilt wurde. Damit ist aber 

keineswegs Zwang oder Gewalt oder List zu verstehen, sondern es soll genügen, wenn das Gericht der 

Ansicht ist, dass etwa höheres Alter, Reife oder Erfahrung ausgenützt wird. Irgendetwas wird davon wohl 

immer vorliegen, sei es ein Altersvorsprung, eine Reifevorsprung oder auch nur ein Plus an Erfahrung. Da 
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die Ausnahme sohin, trotz bewiesener Einwilligung, nach Gutdünken des Gerichts wohl immer mit dem 

Argument der nicht „freien“ Einwilligung ausgehebelt werden kann, ist sie nichts anderes als eine legislative 

Täuschung ohne realen Bedeutungsgehalt.  

 

 

6. Ausnahme des Abs. 6 

 

Auch diese Ausnahme ist viel zu eng. Der oben (unter 4.) erwähnte 14jährige, darf die nackte junge 

Schönheit in „pornografischer“ Pose zwar auf seinem Computer generieren, macht sich aber des 

Zugänglichmachens von Jugendpornografie strafbar, wenn er diese Zeichnung einem Freund zeigt. Ja er ist 

wohl bereits dann strafbar, wenn er – ohne es jemals jemandem gezeigt zu haben - sein Werk in seinem 

Computer nicht mit einem Passwort gegen fremden Zugriff sichert, ist doch dann die Gefahr der Verbreitung 

nicht ausgeschlossen. 

 

 

7. „Pornografische“ Darstellungen 

 

Der Entwurf versucht, die uferlose Weite des Tatbestands (bei Mündigen) durch das Abstellen auf 

„pornografische“ Darstellungen zu begrenzen. Daß dies gelingt, erscheint allerdings höchst zweifelhaft. 

 

Ist etwa das Foto, das ein 17jähriger von sich onanierend, einer Internetbekanntschaft per Email sendet, 

keine auf sich selbst reduzierte, von anderen Lebenszusammenhängen losgelöste und der sexuellen Erregung 

des Betrachters dienende Darstellung? Oder die Bilder, die ein 16jähriger per Webcam via Internet auf den 

Computer seiner ebenfalls 16jährigen Webcamsex-Partnerin sendet? 

 

Angesichts der Tendenz der österreichischen Strafgerichte zur Auslegung am äußersten Wortsinn darf 

befürchtet werden, dass auch diese Beschränkung zur legislativen Täuschung verkommt. 

 

Und auch, wenn dies doch nicht so sein sollte, so erscheint es jedenfalls unerträglich, dass die Frage, ob die 

von dem oben (4. & 6.) erwähnten 14jährigen auf dem Computer generierte 17jährige Nackte in lasziver 

Pose oder das von dem oben (4.) erwähnten 15jährigen gemachte Foto seiner gleichaltrigen Freundin im 

knappen Bikini mit sichtbarer Schamgegend in aufreizender Pose bereits „pornografisch“ oder doch nur 

„erotisch“ ist, zum Gegenstand kriminalpolizeilicher Ermittlungen und kriminalstrafgerichtlicher Verfahren 

gemacht werden soll, mit all damit verbundenen Belastungen für alle Beteiligten. 

 

Hinzu kommt, dass von den Kriterien, die die Judikatur zur Definition der Pornografie entwickelt hat, jenes 

der „anreisserischen Verzerrung“ vom Entwurf nicht in den § 207a übernommen wurde. Dieses Kriterium 

scheidet Darstellungen aus, die die sexuelle Handlung unverzerrt als natürlichen Lebensvorgang zeigen.xxix 
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Mit diesem Kriterium könnten schlichte Abbildungen sexueller Vorgänge, und damit viele der oben 

angeführten Beispiele, leichter aus der Strafbarkeit ausgeschieden werden.  

 

 

X. Sittliche Gefährdung von Personen unter 16 Jahren (§ 208 StGB) 

 

1. Die vorgesehene Anhebung des Strafrahmens von einem auf zwei Jahre ist nicht einzusehen. Mit 

demselben Argument, wie es der Entwurf gibt, könnte man den Strafrahmen bei jedem (Klein)Delikt 

entsprechend erhöhen. Denn bei etwa einfachem Diebstahl (§ 127 StGB), bei Entwendung (§ 144 StGB), 

einfacher Sachbeschädigung (§ 125 StGB) oder Körperverletzung (§ 83 StGB) erscheint es nicht weniger 

unbillig, keine Einweisung in die Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher vornehmen zu können, soweit 

auch bei diesen Taten „auf Grund der Person des Täters und seines Zustands die Gefahr besteht, dass er unter 

dem Einfluss einer geistigen oder seelischen Abartigkeit von höherem Grad eine mit Strafe bedrohte 

Handlung mit schweren Folgen begehen könnte“.  

 

Der Gesetzgeber hat aber durchaus vernünftigerweise eine der gravierendsten (Straf)Rechtsfolgen, die 

Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher, nicht alleine von (nie rein objektivierbaren) 

Prognosen abhängig gemacht, sondern auch eine gravierende Anlasstat erfordert. Der Schutz vor 

befürchteten Gefahren ohne solche Anlasstaten gehört richtigerweise in das zivilrechtliche 

Unterbringungsverfahren. 

 

Will man das ändern, dann sollte man nicht wieder einmal nur im sexuellen Bereich verschärfen, sondern 

den Strafrahmen generell bei allen Delikten auf zwei Jahre anheben oder das Erfordernis einer Anlasstat von 

einer bestimmten Erheblichkeit zur Gänze fallen lassen, sodaß auch Bagatellstraftäter in einer Anstalt für 

geistig abnorme Rechtsbrecher landen können, wenn ihnen ein Gutachter Abartigkeit und Gefährlichkeit 

bescheinigt. Das wäre zwar genauso wenig sachgerecht aber wenigstens ehrlicher. 

 

Hinzu kommt, daß – wie der Entwurf selbst ausführt (S. 24) – bei Exhibitionisten keine besondere 

Gefährlichkeit in bezug auf sexuelle oder sonstige Gewaltdelikte besteht und daher eine Einweisung in eine 

Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher nicht erforderlich erscheint. Warum dies für §218 StGB, nicht 

aber für § 208 StGB gelten soll, bleibt unerfindlich, zumal auch hinsichtlich Exhibitionisten vor Kindern eine 

besondere Gefahr einer aggravierenden kriminellen Karriere hin zu anderen (Gewalt)Delikten nicht 

besteht.xxx 

 

2. Die Einführung der Alterstoleranzklausel wird begrüßt. Ganz generell sind die Klauseln (auch in den       

§§ 206f StGB) aus sexualwissenschaftlicher Sicht jedoch zu gering. Sie sollten allgemein mindestens fünf 

Jahre betragen und von flexiblem Instrumentarium begleitet sein, das es den Strafverfolgungsbehörden 

ermöglicht, auch bei Überschreiten zu sachgerechten Lösungen zu finden, insb. im Falle von Liebes- und 
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anderen einverständlichen Beziehungen (bspw. zwischen einem 20jährigen und einer 13jährigen) von 

Verfolgung und/oder Sanktion absehen zu können. In § 206 (4) wäre das Alter, wie in § 207 (4) mit 12 

Jahren anzusetzen und der absurde Ausschluß der Alterstoleranzklausel bei Penetration mit Gegenständen 

auszuschließen. Warum gleichaltrige Jugendliche miteinander vollendeten Vaginal- und Analverkehr 

durchführen und auch Penetrationen mit jeglichen anderen Körperteilen vornehmen dürfen, aber straffällig 

werden sollen, wenn sie mit einem Vibrator experimentieren, bleibt das Geheimnis des Gesetzgebers. 

 

3. Im Sinne des Schutzgutes des Sexualstrafrechts und der Überwindung eines Sittenstrafrechts sollte nicht 

mehr von „sittlicher Entwicklung“ die Rede sein und an die Gefährdung der „geschlechtlichen  

Entwicklung“ angeknüpft werden. Sexuelle Handlungen vor mündigen Jugendlichen (ohne Körperkontakt) 

erscheinen nicht strafbedürftig, weshalb diese Tatbestandsvariante zu streichen wäre. Ein (vor mündigen 

Jugendlichen) exhibierender Lehrer ist eine tragische und lächerliche Figur, kein gefährlicher Sexualtäter. 

Wir schlagen daher die folgende Neufassung des § 208 vor:  

 

„Gefährdung der geschlechtlichen  

Entwicklung Unmündiger“ 

„§ 208. Wer eine Handlung, die geeignet ist, die geschlechtliche 

Entwicklung von Unmündigen zu gefährden, vor einer unmündigen 

Person in der Absicht vornimmt, sich oder einen Dritten dadurch 

geschlechtlich zu erregen oder zu befriedigen, ist mit Freiheitsstrafe 

bis zu einem Jahr zu bestrafen, es sei denn, daß nach den Umständen 

des Falles eine Gefährdung der unmündigen Person ausgeschlossen 

ist.“ 

 

 

XI. Missbrauch eines Autoritätsverhältnisses (§ 212 StGB) 

 

Verleitung mündiger Personen (bis zum 18. Lebensjahr!) zur Masturbation, ohne dass es zu körperlichen 

Übergriffen kommt, erscheint nicht strafbedürftig, auch nicht in Autoritätsverhältnissen. Die übergroße 

Mehrheit der europäischen Strafrechtsordnungen kennt demgemäß solche Tatbestände nicht. Diese 

Tatbestandsvariante sollte daher gestrichen  werden. Dasselbe gilt sinngemäß für § 205. 

 

Die Z. 2 des Abs. 2 erscheint uns verzichtbar. Erzieher und Aufseher fallen unter Abs. 1. Ihre Erwähnung in 

Abs. 2 ist überflüssig. Anderen Bediensteten in Erziehungsanstalten (Hausmeister, Putzkräfte, Heizer, Portier 

etc.) kommt (gegenüber  Mündigen) keine nennenswerte Autoritätsstellung zu. Sie sollten daher aus der 

Strafbarkeit ausgenommen werden. 
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In Abs. 1 Z. 2 begegnet der unbestimmte Terminus „altersbedingte Überlegenheit“ grundrechtlichen 

Bedenken (Art. 7 EMRK). Weder dem Gesetzeswortlaut noch den Erläuterungen ist der konkrete 

Bedeutungsgehalt zu entnehmen. Der Tatbestand wird dadurch uferlos, die Rechtssicherheit massiv 

beeinträchtigt und einer beliebigen Auslegung Tür du Tor geöffnet. Welche Auskunft kann man Laien 

geben, ab welchem Altersunterschied oder nach welchen Kriterien eine „altersbedingte Überlegenheit“ 

anzunehmen ist? Auf die Z. 2 sollte ganz verzichtet werden. Geschwister mit Erziehungs-, Aufsichts- oder 

Ausbildungsfunktionen sind von Z. 3 erfaßt, bei anderen besteht nicht die Notwendigkeit einer 

Kriminalisierung. 

 

Angesichts jener Judikatur (SSt 52/24 = EvBl 1981/226, SSt 54/10), die – entgegen den Intentionen des 

Gesetzgebers - bereits die bloße Ausnutzung einer Gelegenheit genügen läßt, die sich im Zusammenhang mit 

einem Autoritätsverhältnis ergibt, sollte es, in beiden Absätzen, statt „Ausnützung seiner Stellung gegenüber 

dieser Person“ heißen:  

 

„unter Einsatz seiner Autorität gegenüber dieser Person“. 

 

 

XII. Entgeltliche Vermittlung von Sexualkontakten mit Minderjährigen (§ 214 StGB) 

 

Die vorgeschlagene Wendung „Herbeiführung der persönlichen Annäherung zur Vornahme einer 

geschlechtlichen Handlung“ ist nicht deckungsgleich mit der bisherigen „der Unzucht zuführen“.  

 

Die Auffassung des Entwurfs (S. 21), dass die persönliche Annäherung erst mit der Vornahme einer 

sexuellen Handlung vollendet sei, findet im Gesetzeswortlaut nicht Deckung. Persönlich angenähert sind 

Personen schon deutlich vor der Vornahme sexueller Handlungen, etwa bereits dann, wenn sie einander 

vorgestellt werden. Hat der Täter die Absicht, dass es zwischen den beiden zu sexuellen Handlungen kommt, 

ist das Tatbild damit vollendet. Dasselbe gilt im übrigen für § 213 StGB. 

 

Desweiteren deutet die Formulierung „,wenn eine der vermittelten Personen minderjährig ist“ klassisch auf 

eine objektive Bedingung der Strafbarkeit hin (vgl. etwa § 91 StGB). Es kann aber wohl nicht gewollt sein, 

dass jemand strafbar sein soll, der das minderjährige Alter nicht gekannt hatte, ja nicht einmal kennen hätte 

müssen ... 
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Zur Vermeidung dieser Unbilligkeit und zur gewünschten Beibehaltung der bisherigen Rechtslage bei 

gleichzeitiger Modernisierung der Terminologie sollte der Tatbestand  daher lauten:  

 

„Wer eine minderjährige Person einer geschlechtlichen Handlung mit 

einer anderen Person zuführt, um sich oder einem anderen einen 

Vermögensvorteil zu verschaffen, ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei 

Jahren zu bestrafen“. 

 

 

XIII. Zuführung zur Prostitution (§ 215 StGB) 

 

Dieser Tatbestand sollte entsprechend den Beratungsergebnissen der Expertenarbeitsgruppe 

„Sexualstrafrecht“xxxi auf Begehung gegenüber Minderjährigen eingeschränkt werden. 

 

Bei Erwachsenen ist Überreden zur Aufnahme der Prostitution oder ein (wenn auch intensives) Unterstützen 

mit Rat und Tat bei Aufnahme der Tätigkeit nicht strafbedürftig. Eine Willensbeeinflussung erfordert der 

Tatbestand nichtxxxii und Gewalt und Zwang sind durch die anderen Straftatbestände ausreichend pönalisiert.  

 

Prostitution ist eine legale Erwerbstätigkeit. Die Kriminalisierung der Überrredung und Unterstützung bei 

der Aufnahme derselben durch Erwachsene erscheint daher überzogen, solange weder Gewalt noch Zwang 

im Spiel ist. 

 

 

XIV. Förderung der Prostitution und pornografischer Darbietungen Minderjähriger  

(§ 215a StGB) 

 

Die Definition der „pornografischen Darbietung“ erscheint deutlich zu weit. Auch wer vor seinem 

Sexualpartner (oder bei Mehrverkehr: vor seinen Partnern) eine sexuelle Handlung (zB an sich selbst) 

vornimmt, nimmt eine „auf sich selbst reduzierte, von anderen Lebenszusammenhängen losgelöste und der 

sexuellen Erregung eines Betrachters dienende geschlechtliche Handlung“ vor. 

 

Es kann wohl kaum gewollt sein, denjenigen zu kriminalisieren, der einen 17jährigen oder eine 17jährige 

dafür zu gewinnen sucht („anwirbt“), dass er oder sie vor ihm onaniert, zumal sexuelle Kontakte mit der-

/demselben Jugendlichen jedenfalls legal sind. Mangels Festlegung eines Täteralters wäre das sogar 

zwischen Jugendlichen strafbar. Wie es nach dem vorgeschlagenen Text strafbar wäre, wenn man einen 

17jährigen oder eine 17jährige für Mehrverkehr („Triolenverkehr“, „Gruppensex“) zu gewinnen sucht 

(„anwirbt“), werden doch dabei typischerweise (auch) „auf sich selbst reduzierte, von anderen 
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Lebenszusammenhängen losgelöste und der sexuellen Erregung eines Betrachters dienende geschlechtliche 

Handlungen“ vorgenommen. Wiederum mit Strafbarkeit selbst zwischen Jugendlichen.  

 

Eine unerträgliche Einschränkung der sexuellen Selbstbestimmung Jugendlicher, die niemand wollen kann. 

 

Wie den Erläuterungen zu entnehmen ist (S. 22f), geht es dem Entwurf um kommerzielle Darbietungen 

(Theater- oder Tanzaufführungen, Striptease, Peepshows etc.). Dann sollte der Tatbestand aber auch klar auf 

diese Begehungsweisen eingegrenzt sein. Dabei erscheint die Variante „pornografische Darbietungen“ 

durchaus verzichtbar, weil die jugendlichen Darsteller wohl zu allermeist in kommerzieller Absicht handeln 

und dann ohnehin die Tatbestandsvariante „Prostitution“ greift. Fälle, in denen lediglich ein Veranstalter, 

Vermittler etc. kommerzielle Absichten hätte, der/die jugendliche Darsteller/in jedoch ohne solche auftreten 

sollte, können durch eine Aufnahme der Tatbestandsvariante „einer geschlechtlichen Handlung vor einer 

anderen Person zuführt“ in § 214 StGB abgedeckt werden. 

 

Ein darüber hinaus gehendes Strafbedürfnis besteht nicht. Nichtkommerzielle Darbietungen im Rahmen etwa 

einer Geburtstagsfeier im Freundeskreis wird (bei mündigen Menschen) hoffentlich niemand kriminalisieren 

wollen. 

 

 

XV. Zuhälterei (§ 216 StGB) 

 

Für Tatbegehung gegenüber Minderjährigen und Unmündigen sollten erhöhte Strafrahmen vorgesehen 

werden. 

 

 

XVI. Grenzüberschreitender Prostitutionshandel (§ 217 StGB) 

 

Der Tatbestand erscheint trotz der vom Entwurf angeführten nunmehrigen ständigen Rechtsprechung 

reformbedürftig. 

 

Zum einen, weil sich die Judikatur bekanntlich jederzeit wieder ändern kann (so etwa bereits                    

OGH 29.04.2003, 11 Os 18/03), zum anderen, weil es hinsichtlich der Strafbedürftigkeit, des zu 

pönalisierenden kriminellen Unrechts, nicht auf das Element der Grenzüberschreitung ankommen kann. 

 

Der gegenwärtige und mit dem Entwurf nur sprachlich adaptierte Tatbestand des § 217 StGB ist einerseits zu 

weit und anderseits zu eng. 
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 Er ist zu weit, weil er jegliche (intensive) Förderung der Verlagerung der Prostitutionsausübung von einem 

Staat in einen anderen pönalisiert. Das verstößt zum einen gegen Gemeinschaftsrecht, weil auch die 

Ausübung der Prostitution der Niederlassungsfreiheit unterliegt,xxxiii und es versteht sich von selbst, dass die 

(intensive) Förderung der Ausübung einer der Grundfreiheiten des Gemeinschaftsrechts nicht untersagt 

werden darf, schon gar nicht kriminalstrafrechtlich. § 217 StGB in seiner gegenwärtigen höchstgerichtlichen 

Auslegung verlangt nicht einmal eine Willensbeeinflussung (bloße Vorschläge und Unterstützung der 

Prostituieren mit Rat und Tat genügt)xxxiv und selbst eine solche (ohne unlautere Mittel vorgenommen) wäre 

von der Niederlassungsfreiheit gedeckt; oder kann man sich vorstellen, gemeinschaftsrechtskonform die 

„aktive und gezielte Einflussnahme“ auf einen Arbeitnehmer, ein Dienstverhältnis in einem anderen EU-

Staat anzunehmen, kriminalstrafrechtlich zu verbieten? Zum anderen erscheint auch vom Schutzgut des 

Sexualstrafrechts her (siehe oben  I. und II.) der Tatbestand zu weit. Strafbedürftig erscheinen Fälle der 

Täuschung, der Verbringung in einen Zustand der Hilflosigkeit, der Gewalt und der gefährlichen Drohung.  

 

In diesem Sinne ist der gegenwärtige Tatbestand aber wieder zu eng, weil er solche ausbeuterischen Fälle 

nur bei grenzüberschreitenden Verhaltensweisen erfasst. Strafbedürftig erscheint doch wohl die Ausbeutung 

auch bei reinen Inlandstaten. 

 

Not tut ein Tatbestand der Zwangsprostitution, der sich nicht auf Fälle beschränkt, in denen das Opfer über 

eine Grenze verbracht werden soll, sondern auch jene erfasst, in denen es im Inland ausgebeutet werden soll. 

 

In der Expertenarbeitsgruppe „Sexualstrafrecht“  haben wir Vorschläge für eine Neufassung der Tatbestände 

der §§ 215-217 StGB gemacht, die die umfassende sexuelle Selbstbestimmung wesentlich besser und 

effektiver schützen als die gegenwärtigen Tatbestände und jene des Entwurfes. Wir wiederholen diese 

Vorschläge an dieser Stelle: 

 

§ 215. Förderung der Prostitution von Minderjährigen  

(1) Wer auf eine minderjährige Person einwirkt, um sie zur Aufnahme 

oder Fortsetzung der Prostitution zu bestimmen, ist mit Freiheitsstrafe 

bis zu zwei Jahren zu bestrafen. 

(2) Wer eine minderjährige Person bestimmt, sexuelle Handlungen 

gegen Entgelt an oder vor einem Dritten vorzunehmen oder von einem 

Dritten an sich vornehmen zu lassen, ist mit Freiheitsstrafe bis zu 

einem Jahr zu bestrafen. 

 

§ 216. Zuhälterei 

(1) Wer eine andere Person, die der Prostitution nachgeht, im Hinblick 

darauf ausbeutet oder einschüchtert, ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei 

Jahren zu bestrafen. 
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(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer, um sich dadurch unrechtmäßig zu 

bereichern, einer solchen Person die Bedingungen der Prostitution 

vorschreibt. 

(3) Ebenso ist zu bestrafen, wer durch Einschüchterung eine Person davon 

abhält, die Prostitution aufzugeben. 

(4) Wer eine nach den vorstehenden Bestimmungen mit Strafe bedrohte 

Handlung als Mitglied einer kriminellen Vereinigung begeht, ist mit 

Freiheitsstrafe bis drei Jahren zu bestrafen. 

(5) Wer die in den vorhergehenden Absätzen bezeichneten Taten 

gegenüber einer  minderjährigen Person begeht, wird in den Fällen der 

Abs. 1, 2 und 3 mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren und im Fall des 

Abs. 4 mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren 

bestraft.  

(6) Wer die in den Absätzen 1 bis 4  bezeichneten Taten gegenüber einer  

unmündigen Person begeht, wird in den Fällen der Abs. 1, 2 und 3 mit 

Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu drei Jahren und im Fall des 

Abs. 4 mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren bestraft.  

 

§ 217 StGB. Zwangsprostitution 

(1) Wer eine andere Person durch Täuschung zur Aufnahme 

oder Fortsetzung der Prostitution bestimmt, ist mit Freiheitsstrafe bis 

zu zwei Jahren zu bestrafen. 

(2) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren ist zu bestrafen, wer 

eine andere Person zur Aufnahme oder Fortsetzung der Prostitution 

bestimmt, und sie dadurch ihrer wesentlichen sozialen Bezüge beraubt 

oder auf andere Weise in einen Zustand der Hilflosigkeit bringt, der 

ihre Freiheit zur Aufgabe der Prostitution erheblich einschränkt. 

 (3) Mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren ist 

zu bestrafen, wer eine andere Person mit Gewalt oder durch 

gefährliche Drohung zur Aufnahme oder Fortsetzung der Prostitution 

nötigt. 

 (4) Wer die in den vorhergehenden Absätzen bezeichneten Taten 

gewerbsmäßig, als Mitglied einer kriminellen Vereinigung, gegenüber 

einer minderjährigen Person oder mit dem Vorsatz begeht, daß die 

verletzte Person die Prostitution in einem fremden Land ausüben soll, 

in dem ihr Aufenthalt mit Hilflosigkeit verbunden ist, ist im Fall des 

Absatz 1 mit Freiheitsstrafe drei Jahren, im Falle des Absatz 2 mit 

Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren und im Fall des 
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Absatz 3 mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren zu 

bestrafen.  

(5) Wer die in den Absätzen 1 bis 2 bezeichneten Taten unter 

Anwendung schwerer Gewalt und wer die in den Absätzen 1 bis 3 

bezeichneten Taten gegenüber einer unmündigen Person, oder so 

begeht, dass durch die Tat das Leben der Person vorsätzlich oder grob 

fahrlässig gefährdet oder ihr ein besonders schwerer Nachteil zugefügt 

wird, ist im Fall des Absatz 1 mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten 

bis zu fünf Jahren, im Falle des Absatz 2 mit Freiheitsstrafe von einem 

bis zu zehn Jahren und im Fall des Absatz 3 mit Freiheitsstrafe von 

fünf  bis zu fünfzehn Jahren zu bestrafen.  

 

 

XVII. Sexuelle Belästigung  (§ 218 StGB) 

 

Wir begrüßen die Aufhebung des § 218 StGB idgF, sprechen uns jedoch mit Nachdruck gegen die 

vorgeschlagene Neufassung aus, die eine massive Gefahr für die sexuelle Selbstbestimmung mit sich brächte. 

 

So wie der Tatbestand konstruiert ist, unterscheidet sich eine tatbestandsmäßige sexuelle Handlung von einer 

legalen ausschließlich durch die subjektive Tatseite. Objektiv wird nur eine geschlechtliche Handlung 

verlangt, deren Vornahme an sich ja nicht strafbar ist. Erst durch Vorgänge im Inneren, den 

Belästigungsvorsatz, wird die legale und unbedenkliche sexuelle Handlung zu einem Sexualdelikt. 

 

Deliktsbegründend sind einzig und allein Vorgänge im Gehirn eines Menschen, was dieser bei der Vornahme 

einer sexuellen Handlung denkt. Es erfüllt uns mit Sorge, dass damit der zentrale und entscheidende 

Gegenstand des entsprechenden Strafprozesses die (objektiver Beweisführung faktisch nicht zugänglichen) 

Gedanken bei der Vornahme einer sexuellen Handlung sind, dass Schuld oder Unschuld, Freiheit oder 

Unfreiheit letzten Endes lediglich von der Annahme eines Gerichts über die innere Gedankenwelt eines 

Menschen abhängen. 

 

Noch einmal: eine sexuelle Handlung an sich ist (selbstverständlich) weder strafbar noch rechtswidrig. Der 

vorgeschlagene § 218 verlangt aber in der (objektiv erweisbaren) Außenwelt nichts anderes als die 

Vornahme einer solchen, kein Jota mehr. Einzig und allein die innere Gedankenwelt macht die legale 

Handlung zum Sexualdelikt. 

 

Wer weiß, wie rasch Österreichs Strafgerichte in der Annahme subjektiver Tatseiten bei der Hand sind und 

wer weiß wie unzugänglich sie zumeist Argumenten in die Gegenrichtung sind, den kann ein solcher 

Tatbestand, der ausschließlich durch die innere Gedankenwelt determiniert ist, nur erschaudern lassen. 



 22

Zumal ein Freibeweis bei der Unterstellung bloß innerpsychischer Vorgänge so gut wie nie möglich ist, kann 

doch ein so Beschuldigter zumeist nichts anders vorbringen als dass er eben nicht so gedacht habe, was aber 

erfahrungsgemäß als bloße Schutzbehauptung abgetan wird. Ein El-Dorado-Tatbestand für die 

Strafverfolgungsseite. 

 

Hinzu kommt, dass – die Erläuterungen (S. 24) weisen sogar noch ausdrücklich darauf hin - es zur 

Tatbestandserfüllung nicht einmal der Absicht, zu belästigen, bedarf. Bloß bedingter Vorsatz soll genügen. 

Der Tatbestand erfährt dadurch eine unerträgliche Ausdehnung. 

 

Nach dieser Vorschrift werden alle strafbar sein, die eine sexuelle Handlung vornehmen, und es dabei nicht 

beabsichtigen (§ 5 Abs. 2 StGB), es nicht einmal wissen (§ 5 Abs. 3 StGB), sondern es bloß  ernstlich für 

möglich halten und sich damit abfinden (§ 5 Abs. 1 StGB), dass sich ein anderer belästigt fühlen könnte. 

 

Es sei mit aller Deutlichkeit unterstrichen: dieser Tatbestand pönalisiert Liebespaare etwa im Wald oder im 

Auto, wenn sie es (nicht beabsichtigen, nicht wissen, sondern bloß) ernstlich für möglich halten und sich 

damit abfinden, dass eine vorbeikommende Person durch ihre Intimitäten belästigt wird (bzw., siehe oben, 

ihnen dies nachträglich unterstellt wird).  

 

Öffentliche Begehung ist nicht erfordert. Pönalisiert ist also sogar das Paar, das in der Privatheit seiner 

Wohnung intim wird, wenn es dabei (nicht beabsichtigt, nicht weiß, sondern bloß) ernstlich für möglich hält 

und sich damit abfindet, dass ihre Liebesspiele von einer gegenüberliegenden Wohnung aus wahrgenommen 

werden können (bzw., siehe oben, ihnen dies nachträglich unterstellt wird). Visuelle Wahrnehmung ist 

übrigens ebenfalls nicht gefordert, es genügt also bereits die Belästigung von Nachbarn mittels durch die 

Wände dringende durch sexuelle Handlungen verursachte Geräusche; entscheidend ist stets einzig und allein, 

ob die Akteure es (nicht beabsichtigen, nicht wissen, sondern bloß) ernstlich für möglich halten und sich 

damit abfinden, dass sie durch ihre Handlungen einen anderen belästigen (bzw., siehe oben, ihnen eine 

solche Gedankenwelt nachträglich unterstellt wird). 

 

Um die Absurdität weiter zu steigern: Nirgendwo ist im vorgeschlagenen Tatbestand festgelegt, dass die 

Belästigung durch die (visuelle, audielle, taktile) Wahrnehmung der geschlechtlichen Handlung erfolgen 

muß. So wie der Tatbestand vorgeschlagen wird, genügt auch eine Belästigung (S. 24: Schrecken, Ekel, 

Ärger) durch nachträgliches Bekanntwerden der Handlung. Es ist nicht einmal gefordert, dass tatsächlich 

jemand belästigt wird; die Vornahme einer sexuellen Handlung und das Abfinden mit einer 

Belästigungsmöglichkeit genügen zur Vollendung des Delikts.xxxv 

 

Damit kehrt der Entwurf zur Uferlosigkeit der Vorgängerbestimmung des dzt. § 218 zurück, dem                  

§ 516 Strafgesetz 1852: „Gröbliches und öffentliches Ärgernis verursachende Verletzung der Sittlichkeit 

oder Schamhaftigkeit“, der nach der dazu ergangenen Rechtsprechung weder verlangte, dass ein Ärgernis 
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wirklich erregt wurde noch dass das Ärgernis durch die Handlung selbst entstanden ist. Diese 

Auffangbestimmung für alle  „Unzüchtigkeiten“, die nicht durch andere Bestimmungen erfasst waren, wurde 

übrigens erst 1852 eingeführt; weder das Strafgesetz 1803 noch das Josephinische Strafgesetzbuch 1787 

noch das Theresianische Strafgesetzbuch 1768 kannten eine solche Bestimmung. 

 

Die vorgeschlagene neue Fassung des § 218 geht aber insofern sogar noch über die Weite des § 516 StG 

1852 hinaus als der Entwurf weder „gröbliches“ noch „öffentliches“ Ärgernis verlangt. Es genügt die 

Möglichkeit, in der abgeschlossenen Privatheit, eine einzige Person zu belästigen; und das Empfinden der 

„Belästigung“ muß weder „gröblich“ noch, wie in der geltenden Fassung des § 218 wenigstens erfordert, 

„berechtigt“ sein. Abgestellt wird (wiederum) einzig und allein auf die subjektive Gefühlslage des 

Betroffenen, ohne jedes objektive Korrektiv; gleich wie puritanisch, prüde oder sexualfeindlich die sich 

belästigt fühlende Person sein mag. 

 

Die Ausgestaltung als Antragsdelikt schiebt wenigstens der proaktiven staatlichen Verfolgung einen Riegel 

vor und ist insofern zu begrüßen; ja es wäre sogar ein Privatanklagedelikt zu fordern, um eine ausufernde 

Inanspruchnahme auf Kosten der Steuerzahler hintan zu halten. Solche Verfolgungserfordernisse ändern aber 

nichts an der maßlosen Weite des Tatbestandes, die ein ideales Spielfeld für sich belästigt fühlende 

selbsternannte Moralapostel abgibt. Das Antragserfordernis leistet außerdem einer moralisierenden und 

diskriminierenden Strafverfolgung Vorschub. Zum einen können für Jugendliche auch deren Eltern Antrag 

stellen, und wir wissen, dass in der Vorstellungswelt sexuell restriktiver Eltern sexuelle Kontakte der 

Jugendlichen weniger das Ergebnis derer Wünsche sondern sexueller Zumutungen ihrer Partner sind und 

dass (die leidvolle Erfahrung mit dem vormaligen § 209 StGB lehrt es) die Jugendlichen selbst in solchen 

Situationen, wenn sie zu Aussagen verhalten werden, allzu oft aus Selbstschutz dieses Bild bestätigen. Daß 

dann auch noch, bei objektiv gleicher Sachlage, unverhältnismäßig oft in homosexuellen Fällen (nicht nur 

bei Jugendlichen) Strafanträge gestellt werden, bedarf wohl, nicht zuletzt angesichts der diskriminierenden 

Vollziehung des § 207b StGB keiner näheren Ausführung. Dies erscheint auch deshalb prekär, weil die 

immer noch vielfältige gesellschaftliche Diskriminierung und Tabuisierung viele Homo- und Bisexuelle 

zwingt, ihre Partner in der Anonymität öffentlicher Plätze und Anlagen zu suchen. 

 

Abgesehen davon ist es aber keinesfalls die Aufgabe des Kriminalstrafrechts, Spaziergänger vor dem 

Ansichtigwerden von aktiven Liebespaaren zu bewahren oder Sexualpartner zum Schließen der Fenster samt 

Vorhängen und zur Bedachtnahme auf ausreichende Schalldämmung der Zimmerwände zu verhalten. 

Ebensowenig ist das Strafrecht dazu da, puritanische Nachbarn, Familienangehörige oder Arbeitskollegen 

davor zu schützen, durch die Information über sexuelles Verhalten anderer belästigt zu werden. 

 

Die Erläuterungen vermitteln nun durchaus den Eindruck, dass es dem Entwurf gar nicht um eine derart 

unerträgliche Weite des Tatbestandes geht, sondern ganz im Gegenteil eine Einschränkung des als zu 

weitgehend empfundenen derzeitigen § 218 beabsichtigt war. Durch die unglückliche Formulierung des 
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Gesetzestextes ist aber genau das Gegenteil entstanden. Dabei ließen sich viele der o.a. absurden 

Konsequenzen leicht durch eine andere Tatbestandsfassung vermeiden; etwa folgender Art: 

 

„Wer eine andere Person unmittelbar durch die Vornahme einer 

geschlechtlichen Handlung an oder vor dieser Person absichtlich 

belästigt, ist, wenn die Empfindung der Belästigung berechtigt ist, mit 

... zu bestrafen“ 

 

Ganz grundsätzlich ist aber ein Belästigungstatbestand im Kriminalstrafrecht abzulehnen.  

Belästigungsschutz ist keine Angelegenheit des Kriminaljustiz sondern des Zivil- und 

Verwaltungs(straf)rechts. Kriminalstrafrecht, als schärfste Waffe des Staates, darf im Sinne dessen auch vom 

Entwurf wiederholt unterstrichenen Ultima-Ratio-Funktion nur bei besonders hoher Bedeutung des 

Schutzobjekts, extremer Schadensintensität und hochwahrscheinlicher Kausalität zur Anwendung 

kommen.xxxvi Die Bewahrung vor Schrecken, Ekel oder Ärgernis gehört hiezu unzweifelhaft nicht. Es ist 

nicht die Aufgabe des Kriminalstrafrechts, vor allen Gemeinheiten des Lebens zu schützen; es könnte eine 

solche Aufgabe nicht erfüllen, ohne mehr Schaden als Nutzen zu stiften. 

Insofern geht der Entwurf grob fehl, wenn er damit argumentiert, dass angesichts der arbeitsrechtlichen 

Tatbestände der sexuellen Belästigung auch ein gerichtlicher Tatbestand notwendig sei. Umgekehrt wäre der 

Schluß zulässig. Aus dem Vorliegen einer arbeitsrechtlichen Regelung die Notwendigkeit einer 

kriminalstrafgerichtlichen Pönalisierung abzuleiten, verkennt hingegen völlig die Natur und das Wesen der 

Kriminaljustiz in einer auf den Grundrechten basierenden freiheitlich-demokratischen Rechtsordnung. 

 

Dies gilt umsomehr als der vorgeschlagene Tatbestand extrem viel weiter gefasst ist als die 

arbeitsrechtlichen Tatbestände der sexuellen Belästigung, verlangen diese doch die Beeinträchtigung der 

Würde einer Person durch Schaffung einer einschüchternden, feindseligen oder demütigenden Umwelt oder 

durch Repressalien auf Grund der Zurückweisung des sexuellen Verhaltens (vgl. § 2 Abs. 1b GleichbG). 

Wollte man tatsächlich die Parallele zum Arbeitsrecht ziehen, bzw. dessen Tatbestände strafrechtlich 

absichern, dann wäre der Tatbestand auch entsprechend zu formulieren. 

 

Belästigungsschutz ist aber, wie gesagt, keine Aufgabe der Kriminalstrafjustiz. Den – zumeist weiblichen – 

Betroffenen sexueller Belästigung wäre mit der entschlossenen Vollziehung der arbeitsrechtlichen 

Bestimmungen viel mehr gedient als mit der Schaffung neuer (uferloser) Straftatbestände.  

 

Ganz generell müssen wir auch an dieser Stelle unser Unbehagen über die einseitige Pönalisierung nur im 

sexuellen Bereich zum Ausdruck bringen. Warum soll nur sexuelle Belästigung strafbar sein und alle 

anderen (auch gröbste) Formen nicht-sexueller Belästigungen nicht? Die dahinter stehende Negativhaltung 

gegenüber dem Sexuellen müssen wir aus sexualwissenschaftlicher, insb. sexualtherapeutischer, Sicht mit 

Nachdruck kritisieren. 
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Abschließend sei zum Bereich der exhibitionistischen Verhaltensweisen darauf verwiesen, dass Strafe bei 

diesen Personen nutzlos und unangebracht ist. Präventive Wirkung kann nur eine therapeutische Betreuung 

bewirken. Das, etwa in § 183 dtStGB verankerte, Prinzip „Therapie statt Strafe“ fehlt aber im vorliegenden 

Entwurf völlig. 

 

 

XVIII. Werbung für Unzucht mit Tieren (§ 220a StGB) 

 

Wir begrüßen die Streichung des § 219 StGB und schlagen aus denselben zutreffenden Erwägungen auch die 

Aufhebung des § 220a StGB vor. Strafbedürftige Fälle werden von § 282 iVm 222 StGB und § 1, 2 PornoG 

erfasst. Eine darüber hinausgehende Pönalisierung erscheint nicht erforderlich. 

 

 

XIX. § 9 StPO 

 

Die diesbezüglichen Überlegungen des Entwurfs treffen genauso gut auf den vergleichbaren Tatbestand des 

§ 27 SMG zu. Entsprechende Reformbestrebungen sind dort aber nicht ersichtlich. Die abermalige 

Sonderbehandlung sexueller Verfehlungen können wir aus sexualwissenschaftlicher Sicht nicht akzeptieren. 

Kleinkriminalität sollte, auch im sexuellen Bereich, bei den Bezirksgerichten bleiben. 

 

 

XX. Kontradiktorische Vernehmungen (§ 162a StPO) 

 

Wir begrüßen die entsprechenden Änderungen.  

 

Darüberhinaus sollte aber gesetzlich verankert werden, daß Ladungen zu kontradiktorischen Vernehmungen 

mündiger Minderjähriger nur an diese selbst ergehen. Dzt. ergeht bei manchen Gerichten die Ladung auch 

bei Mündigen an die gesetzlichen Vertreter, obwohl das Entschlagungsrecht (sogar bei Unmündigen) den 

Minderjährigen alleine zusteht. Gerade bei mündigen Minderjährigen kann die Kenntnis der Eltern und die 

damit verbundene Bloßstellung sehr unangenehm werden. 

 

 

XXI. § 33 AHRG 

 

Nach den Erläuterungen (S. 27) sollen Auslieferungshindernisse, die sich aus anderen als den in § 19 AHRG 

genannten Bestimmungen der EMRK und ihren Zusatzprotokollen nur dann bei der gerichtlichen Prüfung 
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der Auslieferung zu berücksichtigen sein, wenn diese Hindernisse nach der Rechtsprechung des EGMR einer 

Auslieferung entgegen stehen. 

 

Die Gerichte derart zu menschenrechtswidrigen Entscheidungen in Bereichen zu verpflichten, in denen der 

EGMR noch keine Rechtsprechung entwickelt hat, und damit Verurteilungen durch den EGMR geradezu zu 

provozieren, ist weder im Sinne eines effektiven Grundrechtsschutzes noch sonst wie sinnvoll. 

 

 

XXII. Fehlende Reformen  

 

Vom Entwurf nicht vorgesehen, aber im Rahmen einer Sexualstrafrechtsreform notwendig wären die 

folgenden Maßnahmen: 

 

è Streichung der § 209-Ersatzbestimmung, § 207b StGB 

è Rehabilitation der Opfer des § 209 StGB, wie jüngst wieder vom Europäischen Parlament 

gefordert.xxxvii In diesem Zusammenhang wäre angesichts der Entscheidung OGH 27.05.2003,        

11 Os 95/02, und OGH 09.09.2003, 11 Os 99/03, gesetzlich klarzustellen, dass nach 

Außerkrafttreten eines Straftatbestandes eine Effektuierung von Strafaussprüchen unzulässig ist und 

dass nach erfolgter Tilgung einer Verurteilung die entsprechenden Strafakten nicht mehr in ein 

(späteres) Verfahren einbezogen werden dürfenxxxviii  

è Beseitigung der gleichheitswidrigen Sonderstellung von Vergehen nach §  212 StGB beim 

Amtsverlust (§ 27 StGB) 

è Gesetzliche Klarstellung, dass die Tatbestände der §§ 178, 179 StGB nicht verwirklicht, wer sich an 

Verhaltensempfehlungen der Weltgesundheitsorganisaton (WHO) oder von innerstaatlichen 

Gesundheitsbehörden und –einrichtungen hält (zB Safer Sex Regeln). 

è Getrennter Vollzug für Sexualstraftäter, sowie für Gewalt- und Nichtgewalttäter, samt spezieller 

Schulung der Vollzugsbeamten. Demütigungen, Erniedrigungen und Misshandlungen solcher Täter 

von seiten der Mithäftlinge und des Vollzugspersonals, die im Vollzug leider an der Tagesordnung 

sind, sind nicht nur unmenschlich sondern erhöhen auch die Rückfallgefahr. 

 

Wir ersuchen Sie, den Entwurf in diesem Sinne entsprechend zu überarbeiten. 

 
 
 

Mag. Johannes WAHALA       
(1.Vorsitzender) 

 
 
 
 

Dr. Helmut GRAUPNER  Univ.-Lekt. Dr. Rotraud PERNER      
     (2. Vorsitzender)              (3. Vorsitzende)  
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Sehr geehrter Herr Präsident! 
 
Mit großer Sorge haben wir den o.a. Vorschlag der Kommission zur Kenntnis genommen. Wir begrüßen es 
sehr, dass nun auch auf Unionsebene gegen die sexuelle Ausbeutung von Kindern vorgegangen und 
Maßnahmen ergriffen werden sollen, die national nicht oder nur unzureichend getroffen werden können. 
 
Die konkrete von der Kommission ergriffene Initiative erachten wir zu diesem Zweck jedoch als ungeeignet, 
ja selbst als potentielle Gefährdung des Wohls der minderjährigen Unionsbürger. Der vorgeschlagene 
Rahmenbeschluß schützt das Recht von Kindern und Jugendlichen auf sexuelle Autonomie, Integrität und 
Selbstbestimmung nicht umfassend. Während einerseits die Maßnahmen zur Bekämpfung des Missbrauchs 
und der Ausbeutung von Kindern unzureichend und lückenhaft bleiben, wird andererseits in die 
Lebensrealität von Jugendlichen massiv eingegriffen und ihr Recht auf sexuelle Selbstbestimmung in 
eklatantem Ausmaß beschnitten. 
 
Der Grundfehler des vorliegenden Entwurfs der Kommission scheint uns in der undifferenzierten 
Gleichsetzung von Kindern und Jugendlichen unter dem einheitlichen Begriff „Kind“ zu liegen. 5jährige 
Kinder und 17jährige Jugendliche können, insb,. in sexueller Hinsicht, nicht über einen Leisten geschlagen 
werden. Keine Sprache der Welt hat jemals den Begriff „Kind“ für Personen verwendet, die den frühen 
Teens entwachsen sind. Tut man dies, wie der vorliegende Entwurf, dennoch und setzt 5jährige Kinder und 
17jährige Jugendliche hinsichtlich des Schutzes vor sexuellem Missbrauch gleich, zeitigt dies absurde und 
gefährliche Folgen. 
 



Keine Mindestaltersgrenzen 
 
So sieht der Entwurf keine verbindlichen Mindestaltersgrenzen für die Wirksamkeit der Einwilligung in 
sexuelle Handlungen vor, obwohl sämtliche Mitgliedstaaten der Union, ja darüber hinaus sämtliche Staaten 
in Europa und außerhalb Europas solche Altersgrenzen vorsehen, die nirgendwo unter 12 Jahren und zumeist 
bei 14 oder 15 Jahren liegen (vgl. Helmut Graupner: Sexual Consent - The Criminal Law in Europe and 
Overseas, Archives of Sexual Behavior, Vol. 29 (5) 415-461, NY: Plenum (2000), in Kopie anbei). Nach 
dem vorgeschlagenen Rahmenbeschluß müssten sexuelle Handlungen mit Kindern lediglich im 
Zusammenhang mit Pornographie, Prostitution und Gewalt sowie dann unter Strafe gestellt werden, wenn 
ein Kind „verleitet“ wird (Art. 2). Findet keine „Verleitung“ statt, so ist ein Straftatbestand nicht 
vorgeschrieben. Diese Lückenhaftigkeit des vorgeschlagenen Schutzes erscheint uns unannehmbar, könnten 
die Mitgliedstaaten der Union demnach doch pädophile Kontakte sogar entkriminalisieren, soweit keine 
„Verleitung“ des Kindes erfolgt. 
 
Auch ein Verbot der Beaufsichtigung von Kindern für wegen sexuellen Missbrauchs Verurteilte müssen die 
Staaten nur „prüfen“, nicht jedoch verpflichtend vorsehen (Art. 5   Abs. 5). Dies erscheint uns ebenso 
unverständlich und defizitär wie dass Opfern nur (ganz unbestimmt) ein „angemessener“ Rechtsschutz und 
eine „entsprechende“ Stellung im Gerichtsverfahren eingeräumt werden soll (Art. 9) und dass nur 
privatrechtliche, nicht aber öffentlich-rechtliche Körperschaften für zu ihren Gunsten begangene Delikte 
haftbar gemacht werden müssen (Art. 1 lit. d, Art. 6 & 7). 
 
Die zögerlichen und unzureichenden Maßnahmen bei Kindern stehen in auffallendem Gegensatz zu den 
geradezu drakonischen Einschränkungen, die für das Sexualleben von Jugendlichen vorgeschrieben werden. 
 
 
Strafbarkeit von Verführung 
 
Ist die Strafbarkeit des „Verleitens“ zu sexuellen Handlungen bei Kindern für einen wirksamen Schutz vor 
sexuellem Mißbrauch nicht ausreichend, so schießt ein solcher Tatbestand für Jugendliche weit über das Ziel 
hinaus. „Verleiten“ oder „Verführen“ ist ein essentieller Bestandteil sexueller Beziehungen zwischen 
Menschen. „Verführung“ macht  intime Kontakte erst interessant. Ohne „Verführung“ wäre die menschliche 
Sexualität ein armseliges geschäftsmäßiges Aushandeln bar jeder Erotik. Wer in diesem Sinne nicht zu 
„verführen“ vermag, ist ein Fall für die Sexualtherapie. „Verführung“ bei geschlechtsreifen und sexuell voll 
erlebnisfähigen Menschen jenseits der frühen Teens unter Strafe zu stellen, die Strafbarkeit ihrer intimen 
Kontakte davon abhängig zu machen, von wem die Initiative zu diesen Kontakten ausgeht, grenzt, nicht 
zuletzt auch wegen der dann notwendig werdenden weitwendigen und gerichtsöffentlichen diesbezüglichen 
Untersuchungen und Erörterungen,  an das Absurde und Unmenschliche.  
 
Auf die Spitze getrieben wird dies, wenn der vorgeschlagene Rahmenbeschluß diesen Straftatbestand sogar 
für Kontakte zwischen Jugendlichen untereinander (etwa für den 14jährigen, der seine 17jährige Freundin 
„verführt“) und sogar zwischen Ehepartnern zwingend vorschreibt, liegt doch das Ehemündigkeitsalter in 
den Mitgliedstaaten der Union teilweise (weit) vor dem 18. Lebensjahr. Bedenkt man weiters, dass die 
„Verführung“/“Verleitung“ sogar bei fahrlässiger Begehung unter Strafe gestellt werden muß (im Gegensatz 
zum Tatbestand der Kinderpornographie (Art. 3) findet sich in Art. 2 keine Beschränkung auf vorsätzliche 
Handlungen), drängt sich der dringende Verdacht auf, dass  die Autoren des Entwurfs die Konsequenzen 
dieser Bestimmungen nicht gewollt haben können, vielmehr unbedacht (groteske) Tatbestände formuliert 
haben, die auch in keinem einzigen Mitgliedstaat eine Entsprechung finden (vgl. Graupner. aaO). In den 
Erläuterungen der Kommission zu der vorgeschlagenen Maßnahme findet sich für diese weitgehenden 
Tatbestände auch nicht die geringste Begründung.  
 
 



Nicht geldwerte Vergütung 
 
Ebenso unbegründet bleiben andere völlig unbestimmte Tatbestände, wie „sonstige“ (über Nötigung, 
Verleitung, Ausbeutung und Gewinnerzielung hinausgehende) „die Kinderprostitution begünstigende 
Handlungen“ (Art. 2 lit. a). Es bleibt völlig unklar, welche Verhaltensweisen damit erfasst werden sollen, 
zumal die Hauptursachen von Jugendprostitution neben wirtschaftlicher Not vor allem in Defiziten (insb. 
emotionaler Verarmung, Lieblosigkeit, Mißhandlung, Alkoholismus) in den Herkunftsfamilien und (im Falle 
der gleichgeschlechtlichen Prostitution) in der Diskriminierung und (Selbst)Verleugnung jugendlicher 
Homosexualität liegt. Ebenso unerfindlich bleibt, was mit „sonstigen“ (nicht geldwerten) „Vergütungen“ 
(Art. 2 lit. b) ii)) oder mit „Einfluss auf ein schutzbedürftiges Kind“ (Art. 2 lit. b) iii)) gemeint ist. Unter 
diesen Begriffen kann alles und jedes verstanden werden. Solche uferlosen Tatbestände, die als Folge jede 
intime Beziehung von Jugendlichen a priori mit Kriminalitätsverdacht belegen, sind eines modernen, auf den 
demokratischen Grundwerten der Pluralität, Weltoffenheit und Toleranz basierenden Rechtsstaates des 21. 
Jahrhunderts unwürdig. Zudem entspricht es gesichertem sexualwissenschaftlichen Erkenntnisstand, dass die 
Probleme im Zusammenhang mit Jugendprostitution durch Repression verschlimmert und nur durch 
niedrigschwellige akzeptierende Sozialarbeit gelöst werden kann. 
 
 
Strafbarkeit erotischer Darstellungen 
 
Den vorgeschlagenen Bestimmungen zur Kinderpornographie müssen wir insofern entgegentreten, als sie 
jede, auch nichtkommerzielle, ja selbst von Jugendlichen selbst aufgenommene, erotische Abbildung von 
unter 18jährigen unter Strafe stellen, die eine „aufreizende Zurschaustellung“ der Schamgegend (geschweige 
denn der Geschlechtsorgane) beinhaltet. Demnach wäre jeder 17jährige als Kinderpornoproduzent strafbar, 
der im Urlaub am Strand seine 17jährige Freundin im knappen Bikini (geschweige denn nackt) in einer 
erotischen Pose fotografiert. Dies gewollt zu haben, können wir den Autoren des Entwurfs nicht unterstellen, 
zumal sich auch hiefür keine Begründung im Entwurf findet. Erkennbar beruht diese Vorschrift auf der 
unkritischen Übernahme der entsprechenden (ganz wortgleichen!) US-amerikanischen Vorschrift (§ 2256 (2) 
U.S. Federal Criminal Code), ohne die absurden und grotesken Auswirkungen zu bedenken, die diese 
Vorschrift in den USA gezeitigt hat. 
 
Zu weitgehend erscheint es uns auch, bloße Zeichnungen und andere fiktive Darstellungen zwingend 
europaweit unter Strafe zu stellen. Soweit es um geschlechtsreife Jugendliche geht ist zu vermerken, dass ein 
sexuelles Interesse an dieser Altersgruppe weder pathologisch noch per se abzulehnen ist. Sexuelle 
Beziehungen sind für Jugendliche heute ein zentraler und zumeist positiv erlebter Bestandteil ihrer 
Lebenswirklichkeit. Die Abbildung solcher Beziehungen ohne dass ein Jugendlicher tatsächlich 
pornographisch agierend tätig wird und an der Herstellung mitwirkt (wie bei bloßen Zeichnungen etc.) kann 
daher auch kein strafwürdiges Unrecht sein. Soweit es um Kinder geht erscheint es uns wiederum nicht 
zielführend, Pädophilen jede Möglichkeit zu nehmen, ohne Gefährdung eines Kindes, ein Ventil für ihre 
Neigungen zu finden. Andernfalls läuft man Gefahr durch Verschließung jeder Ausdrucksmöglichkeit (sogar 
durch bloße harmlose Zeichnungen in der privaten Abgeschlossenheit der eigenen Privatheit, ohne dass diese 
Zeichnungen weitergegeben werden) der Begehung tatsächlicher Sexualdelikte Vorschub zu leisten. 
 
Auch die Beweislastumkehr hinsichtlich des Alters der Darsteller können wir nicht akzeptieren, bedeutete 
diese doch im Zusammenhalt mit der Altersgrenze von 18 Jahren einen permanenten Kriminalitätsverdacht 
von pornographischen Produkten, soweit die Darsteller nicht über die Mitte ihrer zwanziger Jahre 
hinausgewachsen sind, kann doch bei nur den allerwenigsten Personen unter 25 ausgeschlossen werden, dass 
sie (auch) unter 18 sein könnten. Dies gilt selbst für die bloßen Besitzer pornographischer Filme, kann doch 
gerade der Letztkonsument in den allerseltensten Fällen einen Beweis über das tatsächliche Alter der 
Darsteller führen. Die vorgeschlagene Vorschrift kommt daher einer Totalprohibition von Pornographie (mit 
Darstellern unter 25) sehr nahe, was wir mit Nachdruck ablehnen. 
 
 



Recht auf umfassende sexuelle Autonomie 
 
Zusammenfassend lehnen wir die vorgeschlagenen Rahmenbeschluß daher ab, weil er, so er angenommen 
würde, das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung und Autonomie in seinen beiden Seiten verletzte: sowohl 
das Recht auf wirksamen Schutz vor ungewollter Sexualität als auch das Recht auf Freiheit zu gewollter 
Sexualität. Während der Entwurf einerseits sogar die Entkriminalisierung der (nicht verführenden) 
Pädophilie zuließe, nimmt er andererseits nicht darauf Bedacht, dass es im Falle von Jugendlichen, wie es 
das britische Royal College of Psychiatrists ausdrückte, nicht auf das Alter der Partner, sondern auf die 
Qualität ihrer Beziehung ankommt. Wenn der Entwurf 5jährige Kinder und 17jährige Jugendliche 
gleichsetzt, untergräbt er die Autorität der so notwendigen Schutzbestimmungen, indem er sie der 
Lächerlichkeit preisgibt. 
 
Besonders schlimm erscheinen uns die vorgeschlagenen Maßnahmen nicht nur auch deshalb, weil (was für 
wirkliche Schutzbestimmungen auch notwendig erscheint) vorgeschrieben wird, die Tatbestände in die 
Schwerkriminalität aufzunehmen und hiefür das Weltrechtsprinzip vorzusehen, sondern vor allem auch, weil 
von dieser Maßnahme, so sie einmal angenommen ist, nur mehr mit einstimmigen Beschluß des Ministerrats, 
also möglicherweise niemals mehr, abgegangen werden kann.    
 
Abschließend sei noch darauf verwiesen, dass die Maßnahme in ihrer derzeit vorgeschlagenen Form unsere 
seit über einem Jahrzehnt intensive und breit gesellschaftlich unterstützte Arbeit gegen die Kriminalisierung 
einverständlicher sexueller Kontakte und Beziehungen von 14 bis unter 18jährigen (männlichen) 
Jugendlichen mit (männlichen) Partnern über 19 Jahren  unter dem berüchtigten antihomosexuellen 
Sonderstrafgesetz § 209 österreichischen Strafgesetzbuches, dessen Streichung etwa das Europäische 
Parlament seit Jahren nachdrücklich fordert, zunichte machen würde, wenn nun auf gesamteuropäischer 
Ebene einverständliche sexuelle Kontakte und Beziehungen von 14 bis unter 18jährigen Jugendlichen, wenn 
auch geschlechtsneutral,  unter Kriminalitätsverdacht gestellt würden. 
 
Weil wir das nicht akzeptieren können, haben wir uns zu diesem Widerspruch entschlossen und ersuchen 
Sie, den Vorschlag entsprechend zu überarbeiten. 
 
 
 
 
 
 
 

Univ.-Lekt. Dr. Rotraud PERNER 
(1.Vorsitzende) 

 
 
 
 
 
 

Dr. Helmut GRAUPNER  Mag. Johannes WAHALA        
      (2. Vorsitzender)         (3. Vorsitzender)  
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Dear Mr. President,

As a German association of sexuality researchers and university
educators of 30 years standing, the DGSS (German Society for 
Social
Scientific Sexualiy Reasearch) is greatly concerned about the
above proposal in view of the unintended consequences of the
above-mentioned framework decision should it become law.

Much as we welcome any effort to save children from sexual and 
other
exploitation, we, as sexologists, are convinced that the above 
proposal
will not serve its intended purpose but instead must be called
counter-productive. Therefore we join our colleagues from the ÖGS
(Austrian Society for Sexuality Research) in their detailed and
well-reasoned letter to you dated May 29, 2001.

In particular we are drawing your attention to the following 
aspects:

To extend the definition of "child" to the age of 18 (or 16 in 
some
cases) for the purpose of protecting adolescents from sexual
exploitation is to invite very grave and obviously unintended
consequences on a massive scale. In short, such an ill-informed 
law
would end up criminalizing countless "normal", healthy adolescents
in
Europe without providing them any of the intended benefits.

There is no doubt in our minds that, eventually, the law would 
have to
be repealed once the enormous damage it would cause became 
evident. In
the meantime, however, the lives of thousands of harmless 
adolescents
would have been ruined. It is absurd, e. g., to punish a 19-year 
old for
taking photos or looking at pictures of his 17-year old girlfriend
- and
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so on down the line.

The framework decision betrays a woeful lack of awareness of 
today's
sexual realities in Europe. It seems to have been designed without
any
knowledge or study of teenage sexual behavior, especially with 
regard to
explicit sexual material. However, such studies should have 
preceded any
decision and should still be demanded and financially supported by
the
EU before any other action is taken.

For example, as anyone familiar with the sexual dimensions of the
internet knows, adolescents all over Europe are using it to 
exchange
intimate photos of themselves, indeed, to watch each other during 
sexual
activity via live cams. In addition, countless "chat rooms" are 
used by
teenagers to stimulate each other to sexual activity. To our 
knowledge,
no studies exist demonstrating the extent of this internet use, 
but,
based on our professional experience, we suspect that tens of 
thousands
of teenagers are involved in the EU alone. To close off this 
sexual
outlet, which can neither lead to unwanted pregnancies nor
to sexually transmitted infections, would mean an immediate 
increase in
real juvenile delinquency, abortion, and disease. All this law 
would be
able to accomplish, is to turn the "victims" into perpetrators. In
a
truly perverse dialectic, the "innocent" children in need of 
protection
would turn into dangerous sex criminals from whom society must be
protected. 

This is "dogoodism" running amuck. We dare say that most European
parents, if the knew about this framework decision, would be 
horrified
and would vehemently protest against this attempt to criminalize 
their
children.

We therefore urge you in the strongest possible terms to exert all
of
your influence to prevent this misguided legislation from going 
forward.

Seite 2


